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Die Nebenbestimmungen stützen sich auf Art. 36 BayVwVfG; sie sind zur ordnungsgemäßen 
Durchführung des Vorhabens erforderlich. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2, 6, und 10 des Kostengesetzes - KG - i.V. mit dem 
Kostenverzeichnis der derzeit gültigen Fassung. 
 
Hinweise:   

 Dieser Vorbescheid gilt, falls er nicht ausdrücklich kürzer befristet ist, 3 Jahre.  
 Diese Frist kann auf rechtzeitig gestellten schriftlichen Antrag jeweils bis zu 2 Jahre verlängert 

werden, wenn die bei Erlass des Vorbescheides vorgelegten rechtlichen und tatsächlichen 
Verhältnisse fortbestehen. 

 Aussagen dieses Bescheides, die über die im Antrag gestellten Fragen hinausgehen, haben 
keine Bindungswirkung 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht München erhoben werden. Dafür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten bei der Geschäftsstelle 

erhoben werden. Die Anschriften lauten: 
Bayerisches Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 
Hausanschrift:   Bayerstraße 30, 80335 München, 
 

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München auch durch 
Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische 
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erhoben werden. Dabei sind die der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beachten: 
http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/. 

 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift 
erhoben wird, sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
entnommen werden (www.vgh.bayern.de) 

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
 
 

 




